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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 

sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Mitglieder, Trainer und Übungs-

leiter über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-

verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen möglichst einzuhalten ist. 

o Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

o Beim Gang zu den Sanitären Einrichtungen, beim Verlassen des Kegelbahnvorraumes und im-

mer dann, wenn der Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten werden 

kann, besteht Maskenpflicht. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

fügung. Für die Reinigung der Toiletten ist der Betreiber der Gaststätte verantwortlich.   

o Kugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte 

Kontaktflächen z. B. Türgriffe und die Bedienpulte werden regelmäßig desinfiziert.  

o Unsere Sportanlage wird alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender Frischluftaus-

tausch stattfinden kann. 

o Unseren Mitgliedern wurden empfohlen, bei Fahrgemeinschaften im Fahrzeug Masken zu tra-

gen. 

o Es steht ein abgegrenzter Bereich für Zuschauer zur Verfügung.  

o Der Sportbereich ist vom Zuschauerbereich getrennt. 

o Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infek-

tion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.   
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Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training und Wettkampf untersagt.  

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht bis zum Vorraum der Kegelbahn. 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen allgemein 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

o Nach Beendigung des Trainingsdurchgangs und nach einem Durchgang bei Wettkämpfen wird 

gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können. 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o In den Umkleiden und Duschen wir für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt.   

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren Größe und 

den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. Hierfür sind zum Eingrenzen der gleichzeitigen Benut-

zung „Zugangskarten“ ausgehängt. 

o Die Laufrichtung muss zwingend beachtet werden. (Einbahnstraße zum Gang zu den sanitären 

Anlagen) 

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet. 

o Die Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
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Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  


